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AUF EINEN BLICK
Der vorliegende Report greift die laufenden Diskus-
sionen um die Digitalisierung der Wirtschaft und Ar-
beitswelt auf. Denn gerade aus Sicht der Beschäftig-
ten und ihren Interessenvertretungen stellen sich 
viele Fragen. Der Report zeigt auf: Wo werden Ver-
änderungen durch Digitalisierung in unserer Wirt-
schaft und Arbeitswelt tatsächlich relevant? Was 
bedeutet Digitalisierung aus Perspektive der Mitbe-
stimmung, des Arbeitsschutzes und für die Gestal-
tung des Arbeits- und Sozialrechts?

Dabei wird deutlich: Die Diskussionen und Entwick-
lungen um die Digitalisierung sind interessengeleitet. 
Es gibt keinen technologischen Determinismus, der 
bestimmte Arbeits- und Beschäftigungsformen vor-
gibt. Im Gegenteil: Die Digitalisierung ist auch ein ge-
sellschaftlicher Prozess, der an bestehende Institutio-
nen, Prozesse, Verhältnisse sowie Normen und Wer-
te anknüpft. Dieser Prozess kann und muss durch die 
Interessenvertretungen der Beschäftigten und Akteu-
re der Mitbestimmung mitgestaltet werden.
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des Dienstleistungssektors Fuß gefasst und wird 
die Leistungserbringung sowie die Arbeitsorgani-
sation nachhaltig verändern.

Der Diskurs über Digitalisierung wurde vor al-
lem zu Beginn stark technikzentriert geführt, was 
aufgrund seiner Herkunft nicht verwundert. Unter 
anderem den Gewerkschaften gelang es jedoch 
schnell, den Diskurs zu öffnen: Viele Akteure aus 
Wirtschaft, Forschung, Politik, Unternehmen und 
Verbänden zeigen große Bereitschaft, die Auswir-
kungen von Digitalisierung auf Themen wie 
Beschäftigung, Arbeitsgestaltung, Qualifizierung, 
Weiterbildung, Beteiligung etc. zu beleuchten. 
Hervorzuheben sind hier unter anderem der Dia-
logprozess zum Grün- bzw. Weißbuch „Arbeiten 
4.0“ des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales sowie diverse Plattformaktivitäten von weite-
ren Bundes- und Landesministerien. Auch die 
Hans-Böckler-Stiftung beschäftigt sich in ihrer 
Expertenkommission „Arbeit der Zukunft“ mit 
diesen Themen. Viele Akteure erkennen an, dass 
der Prozess nicht technikdeterminiert, sondern 
gestaltbar ist – auch und gerade im Sinne der Be-
schäftigten.

Der vorliegende Report greift die laufenden Dis-
kussionen um die Digitalisierung der Wirtschaft 
und Arbeitswelt auf. Denn gerade aus Sicht der Be-
schäftigten und ihren Interessenvertretungen stel-
len sich viele Fragen:

– Was steckt eigentlich hinter der Digitalisierung? 
Erwartet die Beschäftigten da eine (schnell vor-
anschreitende) Revolution, die keinen Stein auf 
dem anderen lässt? Oder ist sie ein bereits lange 
laufender Prozess, der in Form eines Wissen-
schafts- und Beraterhypes „recycelt“ wird?

– Was steckt hinter den Prognosen über die Ent-
wicklung der Beschäftigung? Geht im Zuge der 
Digitalisierung der Gesellschaft tatsächlich die 
Arbeit aus, wenn – wie prognostiziert – angeblich 
50 Prozent der menschlichen Arbeit durch Com-
puter und Roboter ersetzt werden?

EINLEITUNG

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Produkti-
onsprozessen ist nicht neu. Bereits vor über 50 
Jahren hielten Computer Einzug in Fabriken und 
Büros. Auch die Beschäftigung damit in den Wirt-
schafts-, Sozial- und Arbeitswissenschaften ist so 
alt wie das Phänomen selbst. Das Interesse an 
diesem Thema, sowohl von Fachleuten als auch 
seitens der breiten Öffentlichkeit, unterliegt aller-
dings Schwankungen. Zurzeit befinden wir uns 
auf dem Höhepunkt des Interesses. Am Anfang 
dieses Jahrzehnts beauftragte die Bundesregie-
rung eine Expertengruppe rund um die For-
schungsunion Wirtschaft und Wissenschaft sowie 
die Deutsche Akademie der Technikwissenschaf-
ten (acatech) mit einer wissenschaftlichen Politik-
beratung. Der Auftrag bestand insbesondere dar-
in, Szenarien und Konzepte zu entwickeln als Ant-
wort auf die Frage: Wie kann die Industrie in 
Deutschland „zukunftsfest“ gemacht werden?  
Zentraler Fokus dieser Konzepte ist die fortschrei-
tende Verschmelzung der physischen Produktion 
mit Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT) – der Begriff der „Industrie 4.0“ wurde 
dort kreiert. Das erklärte Ziel der Industrie-4.0-
Konzepte: Die deutsche Ausrüsterindustrie führt 
weiterhin den Weltmarkt an, indem sie zum 
„Leitanbieter für intelligente Produktionstechnolo-
gien wird“ (vgl. Forschungsunion/acatech 2013). 
Ausgehend von diesen Überlegungen machte der 
Begriff Industrie 4.0 in kurzer Zeit eine erstaunli-
che Karriere: Er wurde nicht nur zur Chiffre eines 
prognostizierten umfassenden Digitalisierungs-
schubs in der Wirtschaft, sondern führte reihen-
weise zu 4.0-Nachfolgern in unterschiedlichen 
Themenfeldern: etwa Arbeit 4.0, Mobilität 4.0, 
Dienstleistung 4.0 und andere. Das Thema Digita-
lisierung trat dadurch aus der Sphäre einer engen 
Fachöffentlichkeit heraus und findet mittlerweile 
breiten öffentlichen und publizistischen Widerhall. 
Dabei wurde auch schnell deutlich: Die Digitalisie-
rung hat in allen Wirtschaftsbranchen inklusive 
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– Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf 
die Arbeit? Welche Konsequenzen sind hinsicht-
lich aktueller Nachteile flexiblen Arbeitens wie z. 
B. soziale Ungleichheit und Entgrenzung zu be-
achten? Forciert die Digitalisierung flexibles Ar-
beiten? Und: Wie kann der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz diesbezüglich ausgestaltet werden?

– Welche Rolle kann die betriebliche Mitbestim-
mung in den Prozessen spielen? Wie können In-
teressenvertretungen der Beschäftigten gestalte-
risch aktiv werden und nicht nur als „Aufräum-
kommando“ die negativen Auswirkungen auf Ar- 
beit und Beschäftigung möglichst sozialverträg-
lich auffangen?

– Welche Änderungen sind im Arbeits- und Sozial-
recht in digitalisierten Arbeitswelten nötig, um ge-
sunde Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung und 
soziale Absicherung auch in Zeiten von Digitalisie-
rung zu ermöglichen?

Die folgenden Ausführungen nähern sich diesen 
Fragen an – ohne den Anspruch, sie erschöpfend be-
antworten zu wollen und zu können. Um das Thema 
Digitalisierung möglichst umfassend zu beleuchten, 
werden Diskussionsbeiträge von Expertinnen und 
Experten aus verschiedenen Abteilungen und Insti-
tuten der Hans-Böckler-Stiftung zusammengeführt. 
Dabei können in diesem Report nicht alle Themen 
aufgegriffen bzw. vertiefend beleuchtet werden, die 
aus Beschäftigtensicht von Bedeutung sind. Der Re-
port zeigt auf: Was bedeutet Digitalisierung aus Per-
spektive der Mitbestimmung? Wo werden Verände-
rungen durch Digitalisierung in unserer Wirtschaft 
und Arbeitswelt tatsächlich relevant? Welche Refor-
men sind nötig? Dabei wird deutlich: Die Diskussio-
nen und Entwicklungen um die Digitalisierung sind 
interessengeleitet. Es gibt keinen technologischen 
Determinismus, der bestimmte Arbeits- und Be-
schäftigungsformen vorgibt. Im Gegenteil: Die Digi-
talisierung ist auch ein gesellschaftlicher Prozess, 
der an bestehende Institutionen, Prozesse, Verhält-
nisse sowie Normen und Werte anknüpft. Dieser 
Prozess kann und muss durch die Interessenvertre-
tungen der Beschäftigten mitgestaltet werden.

Empirie zur heutigen Arbeitswelt

–  Gut ein Drittel der Beschäftigten ist mittlerwei-
le in atypischen und häufig zugleich prekären 
und wenig mitbestimmten Arbeitsverhältnis-
sen wie Leiharbeit, Befristung oder Minijobs 
beschäftigt (Schulze Buschoff 2015, S. 1; Ab-
senger/Priebe 2015, S. 196 f.). Hinzu kommt 
eine große Zahl von sozial kaum abgesicher-
ten, ohne Mindestlöhne und Mitbestimmung  
arbeitenden Soloselbständigen (vgl. Schulze 
Buschoff 2015), die zunehmend unter ande-
rem als sogenannte Crowdworker auf Inter-
netplattformen tätig sind (vgl. Hensel et al. 
2016; Benner 2015).

–  Betriebsräte existieren derzeit lediglich in 9 % 
der betriebsratsfähigen Betriebe in Westdeutsch-
land sowie in 8 % der betriebsratsfähigen Betrie-
be in Ostdeutschland. Sie vertreten in West-
deutschland 42 % der Beschäftigten, in Ost-
deutschland 33 % (Ellguth/Kohaut 2016, S. 288).

–  Nur knapp ein Drittel der Betriebe (31 % in 
Westdeutschland) ist tarifgebunden (Ost-
deutschland 21 %); sie beschäftigen 59 % der 
Beschäftigten (Ellguth/Kohaut 2016, S. 287).

–  87 % der Beschäftigten arbeiten mit Compu-
tern, 67 % mit Handy oder Smartphone; 79 % 
der Beschäftigten benutzen für ihre tägliche 
Arbeit mobile Geräte wie Notebooks, Tablets, 
Computer, Smartphones (Bitkom 2013, S. 7).

–  Dreiviertel derjenigen Beschäftigten, die mobi-
le Geräte nutzen, arbeiten zumindest gelegent-
lich auch von unterwegs; 22 % im Auto, 20 % 
in der Fernverkehrszügen, 19 % in Hotels und 
19 % in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs 
(Bitkom 2013, S. 13).

–  Regelmäßig daheim arbeitet rund ein Drittel 
der Beschäftigten: 21 % täglich, 10 % an 
mehreren Tagen in der Woche (Bitkom 2013, 
S. 9).

–  Untersuchungen zu Arbeitszeiten von Be-
schäftigten zeigen: Der deutsche Arbeitsmarkt 
ist nicht nur von flexiblen Beschäftigungsfor-
men, sondern auch von äußerst flexiblen Ar-
beitszeiten geprägt, die Arbeitnehmer häufig 
auch belasten. So leisten 6 % der abhängig 
Beschäftigten in Deutschland Rufbereitschaft, 
8 % Bereitschaftsdienst; 5 % arbeiten in Arbeit 
auf Abruf mit unbezahlten Wartezeiten (bei 
Minijobbern 13 %) (Schult/Tobsch 2012, S. 18; 
mit noch höheren Werten zu Arbeit auf Abruf 
siehe Fischer et al. 2015, S. 218ff.).

–  26 % der Beschäftigten leisten ständig oder re-
gelmäßig Nachtarbeit, 16 % Schichtarbeit 
(Bundestagsdrucksache 18/1402, S. 22, 26); 
27 % arbeiten ständig bzw. regelmäßig an 
Samstagen; 26 % leisten Sonn- oder Feiertags-
arbeit (Statistisches Bundesamt 2015, S. 27; 
Bundestagsdrucksache 18/3681, S. 3).
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1 WAS STECKT HINTER DER 
DIGITALISIERUNG?

Marc Schietinger

Mit der Verbreitung der Industrie 4.0-Visionen ka-
men sehr schnell Diskussionen auf: Inwieweit han-
delt es sich dabei tatsächlich um etwas „Neues“ 
bzw. gar um eine „vierte industrielle Revolution“, 
die mit schnellen und tiefgreifenden Strukturbrü-
chen einhergeht? Nicht wenige Stimmen mahnen 
an, es handle sich bei der Digitalisierung von Pro-
duktion und Arbeit keineswegs um ein neues Phä-
nomen; vielmehr sei es interessengeleiteten Ak-
teuren gelungen, ein Hype-Thema zu platzieren. In 
der Tat sind viele der mit Industrie 4.0 verbunde-
nen Technologien bereits seit Jahrzehnten im Ein-
satz: der PC und Computernetzwerke, das (welt-
weite) Internet, computergesteuerte Produktions-
maschinen (CNC-Maschinen), EDV-basierte Leit- 
stände sowie Anlagen- und Prozesssteuerungen, 
Sensoren, der Einsatz von Funkchips, die eigen-
ständig mit Computern Informationen austauschen 
können (RFID-Chips), und vieles mehr (vgl. Kuhl-
mann/Schumann 2015; Brödner 2015).

Allerdings sollte nicht außer Acht gelassen wer-
den: In den letzten Jahren waren erhebliche tech-
nologische Fortschritte zu verzeichnen, die zu ei-
ner Leistungssteigerung in der Digitaltechnik ge-
führt haben: Rechnerleistungen wurden durch 
hochentwickelte Prozessoren erheblich gesteigert; 

dank neuer und verbesserter Speichertechnologi-
en können immer mehr Daten zu immer geringeren 
Kosten genutzt, verarbeitet und gespeichert wer-
den. Die Bandbreite der (mobilen) Datenübertra-
gung wurde vervielfacht; die Miniaturisierung der 
Computerbauteile schreitet zunehmend voran, was 
die mobile Anwendung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) erheblich er-
leichtert; in der Sensorik sorgen technologische 
Neuerungen für höhere Sensitivität bei den Chips – 
bei erheblich reduzierten Kosten. Dabei handelt es 
sich nur um einige wenige Beispiele. Im Allgemei-
nen lässt sich konstatieren: Informationstechnik 
wird immer kleiner und gleichzeitig leistungsfähi-
ger, ihre Bauteile immer kostengünstiger. Der Ein-
satz von IKT wird betriebswirtschaftlich immer 
schneller lohnenswert.

Zugleich finden viele der neuen digitalen Tech-
nologien insbesondere im Bereich der mobilen Ge-
räte bereits breite Anwendung. Smartphones und 
Tablets sind aus dem Arbeitsleben nicht mehr weg-
zudenken. Vermehrt werden diese Geräte nicht nur 
zur Kommunikation zwischen Beschäftigten einge-
setzt, sondern auch zur Steuerung von Maschinen 
und Anlagen, zur Dokumentation von Arbeits-
schritten und Prozessen und zu vielem mehr. Auch 
die sogenannten „Wearables“ haben den Ver-
suchs- und Erprobungsstatus längst hinter sich: 
Dabei handelt es sich um IKT, die in Kleidungsstü-
cken und Alltagsgegenständen, die am Körper ge-
tragen werden, eingebaut ist, wie z. B. Datenbrillen. 

–  23 % der Beschäftigten haben überlange Ar-
beitszeiten von mehr als 45 Wochenstunden 
(vgl. DGB 2016).

–  26 % der Beschäftigten haben keinen Einfluss 
auf ihre Arbeitszeitgestaltung, 26 % nur in ge-
ringem Ausmaß; 31 % haben keinerlei Einfluss 
auf ihre Arbeitsmenge, 34 % in geringem 
Maße (DGB 2015, S. 17).

–  78 % der Beschäftigten sind außerhalb ihrer 
vertraglich geschuldeten Arbeitszeit für ihren 
Arbeitgeber erreichbar (Bitkom 2013, S. 28); 
48 % sagen, dass ihre Vorgesetzten dies er-
warten; 32 % erfüllen damit die Erwartungen 
der Kollegen, 25 % die ihrer Kunden. 20 % ge-
ben an, dass sie auch im Urlaub auf Anrufe 
oder Nachrichten reagieren, weil sie selbst ein-
fach gerne erreichbar sein möchten (vgl. Bit-
kom 2015).

–  59 % der Beschäftigten in Deutschland leisten 
Überstunden (DGB 2014, S. 5).

–  44 % der in Deutschland Beschäftigten leisten 
unbezahlte Überstunden (vgl. PMSG 2015).

–  Für 80 % der Beschäftigten ist die Arbeitsin-
tensität in den letzten Jahren gestiegen, für 
mehr als die Hälfte sogar in beträchtlichem 
Ausmaß; 63 % der Beschäftigten in Deutsch-
land müssen seit Jahren immer mehr leisten – 
in der gleichen Zeit; leer und ausgebrannt füh-
len sich 44 % der Beschäftigten nach der Ar-
beit sehr häufig oder oft (DGB 2011, S. 3; DGB 
2012a, S. 3).

–  Nur 42 % der Beschäftigten gehen davon aus, 
dass sie unter den heutigen Arbeitsbedingun-
gen bis zum Erreichen des Rentenalters ar-
beitsfähig bleiben; differenziert nach Beschäf-
tigungsformen glauben dies unter den Leihar-
beitnehmern nur 24 % (DGB 2012b, S. 2).

–  Auch psychische Belastungen bei der Arbeit 
haben zugenommen: Mittlerweile sind sie der 
häufigste Grund für die Beantragung von Er-
werbsminderungsrente – und dies im Durch-
schnittsalter von nur 49 Jahren (BPtK 2013, S. 
4, 8; vgl. Ahlers 2015).
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In der Logistik etwa ist diese Technologie bereits 
flächendeckend im Einsatz. Neue Produktionsme-
thoden wie generative Fertigungsverfahren (3D-
Druck) oder kollaborative Mensch-Maschine-Inter-
aktion durch sensitive Industrieroboter werden bis-
lang noch in bestimmten Nischen, aber durchaus 
schon in der industriellen Fertigung eingesetzt. Im 
Sinne eines „Big Data“ greifen viele Unternehmen, 
z. B. im Banken- und Versicherungswesen, auf 
(ihre) Datenbestände zurück und nutzen diese zu al-
gorithmenbasierten Analysen, Kundenbewertun-
gen oder neuen Geschäftsmodellen.

All diese Anwendungen weisen darauf hin, dass 
die weltweite Wirtschaft nicht vor einem Struktur-
wandel steht, wie die Rhetorik rund um die vierte 
industrielle Revolution dies nahelegt, sondern sich 
schon mitten darin befindet. Zudem verdeckt der 
öffentliche Diskurs rund um Industrie 4.0 häufig, 
dass verschiedene Dienstleistungsbranchen zum 
Teil schon viel weiter digitalisiert sind als das pro-
duzierende Gewerbe. Im Logistikgewerbe, bei Ban-
ken und Versicherungen, in der Medienbranche 
oder im Handel sorgen digitale Medien schon seit 
mehreren Jahren für Umbrüche bei Beschäftigung, 
in Produktionsprozessen oder bei den Arbeitsbe-
dingungen (vgl. Schietinger 2015). Aus diesen Be-
reichen lassen sich auch einige Entwicklungen ab-
leiten, die verschiedenen Branchen im produzieren-
den Gewerbe noch bevorstehen. Eine zunehmende 
Digitalisierung von Wirtschaft und Produktionspro-
zessen wird sich nicht nur durch eine vernetzte und 
integrierte Produktion von Gütern und Dienstleis-
tungen innerhalb eines Betriebs niederschlagen. 
Zwar sind dort noch viele (Rationalisierungs-)Poten-
ziale zu heben, etwa durch interagierende Maschi-
nen und/oder Bauteile, eine fortschreitende Mensch-
Maschine-Interaktion oder EDV-basierte (Arbeits-)
Prozesssteuerungen; doch die großen Umwälzun-
gen werden weniger von dieser Shop-floor-Ebene 
ausgehen. Viel größere Strukturbrüche werden vo-
raussichtlich durch eine vernetzte Produktion über 
Wertschöpfungsketten hinweg in Gang gesetzt. 
Hier gibt es Szenarien, wie Rohstofflieferanten, Zu-
lieferketten, die Logistik über die Güterhersteller 
und Dienstleistungsunternehmen bis hin zum (Ein-
zel-)Handel und zum Endkonsumenten EDV-basiert 
integriert werden können. So kann nicht nur kun-
dennäher und -flexibler produziert werden („Los-
größe 1“); auch die Supply-chain wird so organi-
siert, dass sie noch zielgenauer und noch mehr 
„just-in-time“ für eine Zulieferung der Vorprodukte 
sorgt. Da die Kommunikation in der Wertschöp-
fungskette zunehmend automatisiert und weniger 
durch Menschen vermittelt erfolgt, werden Zeit 
und Arbeitskosten gespart.

Wollen Unternehmen zukünftig am Markt er-
folgreich sein, werden sie sich der Digitalisierung 
kaum entziehen können. Sie müssen nicht nur ihre 
eigenen Produktionsprozesse zunehmend digitali-
sieren – und damit rationalisieren. Dies ist keine 

kleine, aber sicherlich auch nicht größte Heraus-
forderung. Vielmehr werden sich die Unternehmen 
in digitalisierte Wertschöpfungsketten integrieren 
müssen, was organisatorisch und EDV-technisch 
viele Hürden beinhaltet. Zudem werden sie viel 
stärker als bislang digitale Geschäftsmodelle ent-
wickeln bzw. diese erweitern müssen, um für Kun-
den – sowohl Endkonsumenten als auch Ge-
schäftskunden – attraktiv zu bleiben. Je nach Bran-
che und Produkt wird es dabei um passende 
EDV-Schnittstellen zu anderen Unternehmen ge-
hen, um eine bessere Analyse und Bewertung von 
Datenschätzen (Big Data) oder um Online-Kommu-
nikation mit Konsumenten.

Diese Szenarien machen deutlich: Von der fort-
schreitenden Digitalisierung sind keinesfalls nur In-
dustriebranchen betroffen, wie Diskussionen zum 
Thema Industrie 4.0 häufig implizieren. Vielmehr 
wird die Digitalisierung die Verschränkung von 
Dienstleistungserstellung und industrieller Produk-
tion verstärken und beschleunigen. Häufig werden 
Dienstleistungsunternehmen und -branchen sogar 
die Vorreiter bei der Digitalisierung von Produk-
tions- und Arbeitsprozessen sein (vgl. Bradley et al. 
2015); deshalb sollte insgesamt besser von Arbei-
ten 4.0 gesprochen werden.

2 WELCHE GESAMTWIRTSCHAFT- 
LICHEN BESCHÄFTIGUNGSEFFEKTE 
BRINGT DIE DIGITALISIERUNG 
MIT SICH?

Alexander Herzog-Stein

Die Frage nach möglichen Beschäftigungseffek-
ten der Digitalisierung der Arbeit ist verständli-
cherweise von besonderem Interesse. Populär ist 
dabei insbesondere die Auffassung, die weitere 
wirtschaftliche Verbreitung digitaler Technologi-
en werde zu erheblichen Produktivitätsfortschrit-
ten und infolgedessen dauerhaft zu dramatischen 
Arbeitsplatzverlusten führen.

Als besonders einflussreich hat sich hierbei die 
Untersuchung von Frey und Osborne (2013) erwie-
sen, die die Automatisierbarkeit von Berufen in den 
USA durchleuchtet. Sie kommen zu dem Ergebnis: 
In den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten würden 
rund 47 % aller Berufe in den USA von der Automa-
tisierung bedroht. Untersuchungen, die die Metho-
dik von Frey und Osborne (2013) direkt auf Europa 
und Deutschland übertragen, ermitteln ein ver-
gleichbar hohes Bedrohungspotenzial für Berufe in 
Deutschland und Europa (vgl. Bowles 2014). Dabei 
berechnen Frey und Osborne gar nicht tatsächli-
che Beschäftigungseffekte, sondern ermitteln nur 
Automatisierungswahrscheinlichkeiten für ver-
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schiedene Berufe. Sie klassifizieren die Berufe in 
drei Risikogruppen: niedriges Automatisierungsri-
siko (Automatisierungswahrscheinlichkeit weniger 
als 30 %), mittleres Automatisierungsrisiko (Auto-
matisierungswahrscheinlichkeit zwischen 30 und 
70 %) und hohes Automatisierungsrisiko (Automa-
tisierungswahrscheinlichkeit höher als 70 %). Frey 
und Osborne erwarten, dass Berufe mit hohem Au-
tomatisierungsrisiko relativ schnell, das heißt in 
den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten, automati-
siert werden könnten. Gründe oder gar Belege für 
diese (pessimistische) Erwartung liefern sie jedoch 
nicht. Die oben genannte Zahl von 47 % ist also le-
diglich der Anteil der aktuell existierenden Berufe, 
für die Frey und Osborne (2013) ein hohes Automa-
tisierungsrisiko errechnet haben. Dass diese tat-
sächlich der Automatisierung zum Opfer fallen 
werden, ist wissenschaftlich nicht belegt.

In einer Kurzexpertise für das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales setzen sich Bonin et al. 
(2015) kritisch mit der Untersuchung von Frey und 
Osborne (2013) auseinander. Sie übertragen die Er-
gebnisse auf Deutschland und bewerten sie hin-
sichtlich möglicher Beschäftigungseffekte. Insge-
samt relativieren sie dabei die ursprünglichen Er-
gebnisse und Vorhersagen erheblich. Sie zeigen 
auf: Die Höhe der Automatisierungswahrschein-
lichkeit und damit der Anteil der Beschäftigten, die 
in Berufen arbeiten, die in den nächsten Jahrzehn-
ten einem hohen Automatisierungsrisiko unterlie-
gen, hängt stark vom gewählten Berechnungsan-
satz ab. Die Berechnungen auf der Grundlage des 
berufsbasierten Ansatzes, wie er von Frey und Os-
borne (2013) gewählt wurde, ergeben: In Deutsch-
land arbeiten 42 % der Beschäftigten in Berufen 
mit hohem Automatisierungsrisiko. Mittels alterna-
tiver Berechnungen der Automatisierungsrisiken 
auf der Grundlage eines tätigkeitsbasierten Ansat-
zes, der realistischer ist, da Tätigkeiten und nicht 
Berufe an sich automatisierbar sind, reduziert sich 
der Anteil der Arbeitsplätze mit hohem Automati-
sierungsrisiko deutlich: auf lediglich noch 12 % der 
Arbeitsplätze in Deutschland1 und sogar nur 9 % 
der Arbeitsplätze in den USA. Die Autoren empfeh-
len zudem, die Automatisierungswahrscheinlich-
keit vorsichtig zu interpretieren. Denn sie stelle 
nicht die tatsächliche zukünftige Automatisie-
rungsrate dar, sondern lediglich „[...] ein techni-
sches Automatisierungspotential, dass die prinzipi-
elle Automatisierbarkeit von Arbeitsplätzen an-
hand von beruflichen Tätigkeitsstrukturen, tech- 
nischen Engpässen und Expertenbefragungen er-
fasst [...]” (Bonin et al. 2015, S. 23). Identifiziert sind 
also Berufe, die aufgrund ihrer Tätigkeitsstruktur 
einem Wandel unterliegen werden. Laut Bonin et 
al. (ebd., S. 18–22) sprechen aber im Wesentlichen 

1 Dengler/Matthes (2015) ermitteln ebenfalls mittels eines tä-
tigkeitsbasierten Ansatzes einen Anteil von 15 % der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten, die einem hohen Auto-
matisierungsrisiko ausgesetzt sind. 

drei Gründe dagegen, dass diese Berufe tatsäch-
lich verschwinden werden oder tatsächlich Mas-
senarbeitslosigkeit durch die Digitalisierung der 
Arbeitswelt droht: Erstens neigten Experten dazu, 
die technischen Möglichkeiten des Einsatzes neuer 
Technologien zu überschätzen. Zudem bestehe die 
Möglichkeit, dass sich Tätigkeitsbilder von Arbeits-
plätzen verändern und sich neuen Gegebenheiten 
anpassen. Außerdem würden makroökonomische 
Anpassungsprozesse, die der Verdrängung von Ar-
beitsplätzen entgegenwirken, nicht berücksichtigt. 
Theoretisch seien makroökonomisch sogar positi-
ve Beschäftigungseffekte denkbar; bisherige empi-
rische Untersuchungen zu den Beschäftigungsef-
fekten des technologischen Wandels ließen nega-
tive Gesamtbeschäftigungseffekte eher unwahr- 
scheinlich erscheinen (ebd., S. 21 f. und vgl. Arntz 
et al. 2014). In der Praxis darf zudem nicht überse-
hen werden: Jenseits der technischen Machbarkeit 
beeinflussen viele weitere Aspekte letztlich den 
tatsächlichen technologischen Fortschritt einer 
Volkswirtschaft und damit die gesamtwirtschaftli-
che Beschäftigungsentwicklung, wie beispielswei-
se die einzelbetriebliche Wirtschaftlichkeit der Au-
tomatisierung, die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Diese As-
pekte relativieren ebenfalls die letztlich zu erwar-
tenden Beschäftigungseffekte der Digitalisierung.

Auch die Ergebnisse der Untersuchung von 
Wolter et al. (2015) zu den Effekten eines Über-
gangs zu einer Industrie 4.0, einem wichtigen Teil-
prozess der Digitalisierung der Arbeit, deuten dar-
auf hin, dass aus gesamtwirtschaftlicher Sicht dra-
matische Beschäftigungseffekte infolge der Digi- 
talisierung eher nicht zu erwarten sind. Mittels 
Simulationen mit dem ökonometrischen Modell 
Q-INFORGE nehmen die Autoren eine gesamtwirt-
schaftliche Wirkungsabschätzung der „interakti-
ven Vernetzung der analogen Produktion mit der 
digitalen Welt“ (S. 8) für den Arbeitsmarkt und die 
Wirtschaft in Deutschland bis zum Jahr 2030 vor. 
Die Simulation ergibt: Der Übergang zu einer In-
dustrie 4.0 wird den anhaltenden Strukturwandel 
hin zu den Dienstleistungsbereichen beschleuni-
gen. Die Nachfrage nach höher qualifizierten 
Arbeitskräften nimmt zulasten von Personen mit 
Berufsabschluss und Routinetätigkeiten zu (ebd. 
S. 49). Alles in allem seien die gesamtwirtschaftli-
chen Wirkungen auf die Anzahl der Arbeitsplätze 
im Vergleich zu den konjunkturell bedingten 
Schwankungen der Erwerbstätigenzahlen moderat 
(ebd). Insgesamt würden rund 490.000 Arbeits-
plätze bis 2030 verloren gehen und 430.000 neue 
Arbeitsplätze entstehen, so dass es gesamtwirt-
schaftlich zu einem Verlust von 60.000 Arbeitsplät-
zen kommen dürfte (ebd. S. 61, insbesondere Abb. 
35). Gleichzeitig würden die Löhne im verarbeiten-
den Gewerbe deutlich erhöht. Die gesamtwirt-
schaftlichen Lohnunterschiede zwischen dem ver-
arbeitenden Gewerbe und den Dienstleistungsbe-
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reichen würden durch die Industrie 4.0 größer 
werden (ebd., S. 62).

Ähnliche Ergebnisse liefern Vogler-Ludwig et al. 
(2016) durch gesamtwirtschaftliche Modellrechnun-
gen eines Szenarios der beschleunigten Digitalisie-
rung in der im Auftrag des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales erstellten dritten Langfristprog-
nose bis zum Jahr 2030 für den deutschen Arbeits-
markt. Demnach würde eine beschleunigte Digitali-
sierung in Deutschland bis 2030 sogar zu gesamt-
wirtschaftlichen Beschäftigungsgewinnen in einer 
Größenordnung von rund 260.000 Erwerbstätigen 
gegenüber dem Basisszenario führen (ebd. S. 73, 
insbesondere Tabelle 13). Auch hier wären die Ver-
schiebungen zwischen den Branchen wesentlich 
größer als der daraus resultierende gesamtwirt-
schaftliche Beschäftigungssaldo. Starke Beschäfti-
gungszuwächse vor allem in den Herstellerbran-
chen digitaler Technik und Dienste von rund einer 
Million Erwerbstätigen stehen Beschäftigungsver-
luste in den Anwenderbranchen von etwa 750.000 
Erwerbstätigen gegenüber (ebd., S. 75).

Insgesamt scheint es daher angebracht, die zu er-
wartenden gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungs-
effekte der Digitalisierung deutlich zu relativieren 
und vor einer unbegründeten Panikmache zu war-
nen. Bisherige Erfahrungen mit den Wirkungen des 
technologischen Wandels seit der ersten Industriel-
len Revolution und solide empirische Arbeiten zei-
gen: Selbstverständlich wird es im Zuge der fort-
schreitenden Digitalisierung zu erheblichen Verände-
rungen in den Betrieben, den Wirtschaftsprozessen 
und den Arbeitsabläufen und -anforderungen kom-
men; bisherige Arbeitsplätze werden sicherlich in ge-
wissem Umfang verschwinden und Tätigkeitsfelder 
sich verändern. Gleichzeitig werden aber auch neue 
Arbeitsplätze und Tätigkeiten entstehen, so dass die 
gesamtwirtschaftlichen Effekte auf dem Arbeits-
markt sich alles in allem in den aus der Vergangen-
heit bekannten Größenordnungen bewegen dürften.

3 FÖRDERT DIE DIGITALISIERUNG 
GESCHLECHTERGLEICHHEIT?

Yvonne Lott

Die Digitalisierung ist mit vielfältigen Möglichkei-
ten für flexibles Arbeiten in Zeit und Raum verbun-
den. Zu selbstgewählten Zeiten an unterschiedli-
chen Orten arbeiten zu können, sofern die be-
triebsinternen Bedarfe dies zulassen, ist in his- 
torischer Betrachtung der Industriearbeit ein enor-
mer Fortschritt für die Beschäftigten. Selbstbe-
stimmtes Arbeiten passt zu dem gestiegenen Bil-
dungsniveau heutiger Beschäftigter, dem Wunsch 
nach Selbstverwirklichung in der Arbeit und der 
höheren Bedeutung an Wissensarbeit.

Neben Humanisierungsaspekten bietet flexibles Ar-
beiten die Chance, soziale Gleichheit in den Betrie-
ben zu fördern. Selbstbestimme Arbeitszeiten und 
Homeoffice beispielsweise stehen zurzeit vorwie-
gend hochqualifizierten Beschäftigten und Füh-
rungskräften zur Verfügung (vgl. Brenke 2016; Lott 
2015a). Da Führungspositionen nach wie vor oft-
mals von Männern besetzt sind (vgl. Holst/Kirsch 
2016), sind Frauen vom flexiblen Arbeiten häufig 
ausgeschlossen. Die Verbreitung digitaler Kommu-
nikations- und Informationstechnologien könnte 
daher in Zukunft benachteiligten Beschäftigten-
gruppen zugutekommen, indem man ihnen ent-
sprechende Möglichkeiten zur Verfügung stellt.

Die Verbreitung digitaler Kommunikations- und 
Informationstechnologien kann auch zu einer Nor-
malität flexiblen Arbeitens beitragen (vgl. Carsten-
sen 2015). Es könnte selbstverständlich werden, 
dass Beschäftigte zu unterschiedlichen Zeiten und 
an unterschiedlichen Orten arbeiten. Die Normali-
sierung flexiblen Arbeitens hat daher das Potenzial, 
die Präsenzkultur in den Betrieben aufzubrechen, 
was die Vereinbarkeit von Beruf und anderen Le-
bensbereichen erleichtert. Beschäftigte, die am 
Nachmittag früher gehen, um die Kinder von der 
Kita abzuholen oder die zuhause arbeiten, weil das 
Kind krank ist, würden keine Präsenznorm verlet-
zen und müssten somit keine Karrierenachteile be-
fürchten. Da unbezahlte Arbeit, allen voran Sorge-
arbeit, nach wie vor in erster Linie von Frauen 
übernommen wird, würden insbesondere Arbeit-
nehmerinnen von dieser neuen Normalität profitie-
ren. Doch auch Väter, die sich zunehmend für die 
Familie engagieren wollen (vgl. Gründler et al. 
2013), könnten ihre Wünsche besser realisieren. 
Die Normalisierung flexiblen Arbeitens kann damit 
zu einer partnerschaftlichen Arbeitsteilung beitra-
gen. Auch Beschäftigte mit mittleren Qualifikatio-
nen, deren Homeoffice-Wünsche sich aufgrund 
der Präsenzkultur häufig nicht erfüllen (vgl. Brenke 
2016), würden von einem Aufbrechen der Präsenz-
kultur profitieren.

Die Digitalisierung kann jedoch auch negative 
Folgen für die Beschäftigten und die Gesellschaft 
haben. Denn flexibles Arbeiten unterstützt nicht 
per se soziale Gleichheit und die Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit und anderen Lebensbereichen. 
Wird in den Betrieben nicht anerkannt, dass Be-
schäftigte ein Leben außerhalb der Arbeit haben, 
kann flexibles Arbeiten dazu beitragen, dass Er-
werbsarbeit in allen Lebensbereichen präsent sein 
wird. „Multitasking als permanenter Dauerzu-
stand“ (vgl. Carstensen 2015) und „Vereinbarkeits-
optimierung“ wären die Folge. Beschäftigte, die 
ihre Kinder am Nachmittag von der Kita abholen, 
fühlen sich dann verpflichtet, ihre Arbeit am Spiel-
platz fortzusetzen. An die Stelle einer besseren 
Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und anderen Le-
bensbereichen tritt eine „Vereinbarkeitsoptimie-
rung“ (ebd.). Erwarten Vorgesetze, dass die Er-



Mitbestimmungs-Report Nr. 24  ·  September 2016  ·  Seite 8

werbsarbeit allem vorangestellt wird, kann flexib-
les Arbeiten zudem zu einer Traditionalisierung von 
Paaren führen (vgl. Burchell et al. 2007; Gambles et 
al. 2006; Lott 2015b; Peper et al. 2005). Da Frauen 
den Löwenanteil an unbezahlter Arbeit leisten, nut-
zen sie flexible Arbeitszeiten häufig, um Haus- und 
Sorgearbeit zu leisten. Männer, die von diesen 
Pflichten eher entlastet sind, haben hingegen die 
Möglichkeit, flexible Arbeitszeitarrangements im 
Interesse des Betriebes zu nutzen und länger zu ar-
beiten (vgl. Lott 2015a). In der Präsenzkultur sind 
lange Arbeitszeiten gleichbedeutend mit einem ho-
hen Arbeitsengagement, das durch Beförderung, 
Einkommenserhöhungen oder Bonuszahlungen 
belohnt wird. Damit haben Männer mit flexiblen 
Arbeitszeiten oft bessere Karrierechancen als Frau-
en mit flexiblen Arbeitszeitarrangements – unab-
hängig davon, ob Frauen tatsächlich Verpflichtun-
gen außerhalb der Erwerbsarbeit haben oder nicht 
(vgl. Lott/Chung 2016). Denn Vorgesetze unterstel-
len Frauen häufig, sich weniger für die Arbeit zu 
engagieren.

Im Zuge der Digitalisierung ist es daher zentral, 
flexible Arbeitszeitarrangements in den Betrieben 
im Interesse der Beschäftigten zu gestalten. Es 
gilt, die Flexibilisierung der Arbeit durch einen 
Wandel in der Betriebskultur zu unterstützen. Soll 
vermieden werden, dass die Digitalisierung zur 
Vereinbarkeitsoptimierung, Traditionalisierung von 
Paaren und Karrierenachteilen für Beschäftigte 
führt, die Verpflichtungen in anderen Lebensbe-
reichen haben, muss ein Leben außerhalb der Er-
werbsarbeit in den Betrieben anerkannt und die 
Nutzung flexibler Arbeitszeitarrangements für au-
ßerberufliche Belange selbstverständlich sein. 
Dies ist für die Förderung von Geschlechtergleich-
heit in den Betrieben unerlässlich. Es gilt, neue 
Normalitäten in den Betrieben zu schaffen. Dazu 
können die betriebliche Mitbestimmung und die 
Gewerkschaften ebenso beitragen wie eine bes-
sere Umsetzung des bestehenden Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes (vgl. Ahlers/Kap. 4). Auch 
der Gesetzgeber ist gefordert, auf die Herausfor-
derungen des digitalen Wandels und die Bedürf-
nisse der Beschäftigten zu reagieren (vgl. Absen-
ger/Kap. 6). Ein Recht auf Homeoffice, wie es 
2015 in den Niederlanden eingeführt wurde (vgl. 
Waechter 2015), kann beispielsweise die Chance 
auf flexibles Arbeiten für alle Beschäftigtengrup-
pen erhöhen.

Eine Arbeitszeitpolitik, die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in ihren verschiedenen Lebens-
phasen (z. B. Weiterbildung, Familiengründung, 
Pflege von Angehörigen) unterstützt und Karriere-
nachteile vermeidet, muss zudem für einen rei-
bungslosen Wechsel von Arbeitszeitarrangements 
im Laufe des Lebens sorgen. Vor allem Beschäftig-
te, die ihre Arbeitszeit verkürzen, etwa um Sorge-
arbeit leisten zu können, müssen die Möglichkeit 
haben, auf Vollzeit zurückzukehren. Dies betrifft 

vor allem Frauen, die sehr viel häufiger als Männer 
in Teilzeit arbeiten, um unbezahlte Arbeit zu leis-
ten. 22,3 % aller Erwerbstätigen in Deutschland ar-
beiteten 2014 in Teilzeit, davon mehr als zwei Drit-
tel (78,1 %) Frauen (OECD 2016). Da Teilzeit oftmals 
keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet (vgl. 
Allmendinger 2014), ist die Rückkehr in qualifizier-
tere Vollzeitstellen erschwert. Damit Teilzeit keine 
Sackgasse für die Karriere bedeutet, ist – neben 
Weiterbildungsmöglichkeiten und einer langfristi-
gen Karriereplanung – das Recht auf Aufstockung 
der Arbeitszeit unerlässlich.

4 SIND GESUNDHEITSGEFÄHRDENDE 
ARBEITSBELASTUNGEN DURCH 
ZEITGEMÄSSE REGULIERUNG 
VERMEIDBAR?

Elke Ahlers

Zu den Gestaltungserfordernissen der Digitalisie-
rung gehören auch die sich (neu) darbietenden Ar-
beitsmodalitäten, die sich aus den vielfältigen 
Möglichkeiten digitaler Arbeitsmittel und der da-
mit verbundenen zunehmenden Flexibilität erge-
ben. Am Beispiel der mobilen Arbeit wird dies über 
mehrere Gestaltungsfelder mit Regulierungserfor-
dernissen deutlich:

1.  Die Flexibilisierung der Arbeitszeit schreitet vor-
an und bedeutet Entgrenzung und ständige Er-
reichbarkeit. Der geregelte 8-Stunden-Arbeits-
tag, Pausenregelungen und vorgeschriebene 
Höchstarbeitszeitgrenzen bestehen für viele nur 
noch auf dem Papier. Daher gilt es, die gelten-
den Schutznormen aus dem Arbeitszeit- und Ar-
beitsschutzgesetz wiederzubeleben.

2. Die Entkopplung von Arbeitsort und Betrieb 
kann für die Beschäftigten zu einer noch stärke-
ren Individualisierung führen, weil im Fall von 
mobiler Arbeit und Homeoffice weniger bis 
kaum noch im vertrauten Kollegenkreis gearbei-
tet wird. Zukünftig geht es in diesem Kontext 
darum, Kommunikation, Partizipation und damit 
auch Mitbestimmung sicherzustellen.

3. In Bezug auf Arbeit und Gesundheit wird deut-
lich: Die (steigende) Arbeitsverdichtung erweist 
sich als problematisch und oftmals gesund-
heitsgefährdend (vgl. Oppolzer 2010). Zukünftig 
ist es daher erforderlich, Gefährdungsbeurtei-
lungen psychischer Belastungen stärker und 
verbindlicher umzusetzen. Darüber hinaus müs-
sen Gefährdungsbeurteilungen inhaltlich an ver-
änderte digitale Arbeitsplätze angepasst wer-
den.
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Die sich wandelnden Arbeitsbedingungen und -be-
lastungen führen zu neuen Herausforderungen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Die vielen De-
batten um die Digitalisierung zeigen: Die Arbeitsin-
halte werden komplexer und die Anforderungen an 
Flexibilität, Erreichbarkeit, Selbstorganisation und 
Verantwortungsübernahme höher (vgl. Schwemm-
le/Wedde 2012). Viele Beschäftigte gewannen auch 
im Verlauf der letzten Jahre den Eindruck, immer 
mehr in der gleichen Zeit schaffen zu müssen. Im 
DGB-Index 2015 (vgl. DGB 2015d) gibt insgesamt 
mehr als die Hälfte der Befragten an, sich bei der 
Arbeit sehr häufig oder oft gehetzt zu fühlen. Zwei 
Drittel von ihnen führen dies auf die vielen gleich-
zeitig zu bearbeitenden Vorgänge und Projekte zu-
rück (Multitasking). Mehr als 60 % geben an, eine 
zu knappe Personalbemessung sei ursächlich für 
das gehetzte Arbeiten. An dritter Stelle liegen unge-
plante Zusatzaufgaben (vgl. ebd.). Arbeitsintensi-
vierung, Erschöpfungssymptome, ständige Erreich-
barkeit und Erholungsunfähigkeit sind als psycho-
mentale Arbeitsbelastungen auf dem Vormarsch.

Gleichwohl bietet die digitale Arbeitswelt neue 
und bereichernde Möglichkeiten – auch für eine 
bessere Vereinbarkeit von Privat- bzw. Familien- 
und Berufsleben für die Beschäftigten. Diese Mög-
lichkeiten gilt es arbeitnehmergerecht zu nutzen 
und regulativ abzusichern. Gerade die vielen Frei-
heiten sind für junge Beschäftigte („Generation Y“) 
äußerst attraktiv. Viele von ihnen sind daher mit 
den gestiegenen Freiheitsgraden am Arbeitsplatz 
zufrieden. Doch nicht alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben Vorteile durch flexibles Arbeiten 
(vgl. Lott/Kap. 3). Viele fühlen sich trotz größerer 
Freiheiten und Möglichkeiten stärker unter Druck 
gesetzt und haben den Eindruck, den hohen Anfor-
derungen auf Dauer nicht gewachsen zu sein.

Die vorhandenen Regulierungen der Arbeitszeit 
sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sto-
ßen heute an ihre Grenzen. Die Ansprüche an Ar-
beitsgestaltung sind vielfältiger und individueller 
geworden: Manche Beschäftigte wollen etwa am 
Wochenende arbeiten. Der traditionelle Arbeits-
schutz kommt jedoch mit Verboten und Regulie-
rungen daher (z. B. Verbot von Sonntagsarbeit), die 
den Interessen vieler Beschäftigter widersprechen. 
Fragen zur Regulierung reichen dann bis in private 
Entscheidungen hinein, etwa wenn Beschäftigte 
bewusst am Wochenende arbeiten wollen. Somit 
entsteht ein Zielkonflikt zwischen dem Recht auf 
Selbstbestimmung und den Möglichkeiten der 
Selbstorganisation einerseits und dem Schutz vor 
gesundheitsgefährdenden Arbeitsbelastungen an-
dererseits.

Ein weiteres Dilemma für den Arbeitsschutz: Die 
Art der Arbeitsbelastungen hat sich verändert, die 
Arbeitsanforderungen und -belastungen sind kom-
plexer geworden – Beispiele sind subjektive und 
schwer messbare Erschöpfung und Erholungsun-
fähigkeit. Die im traditionellen Arbeitsschutz übli-

che Frage nach der einen betrieblichen Ursache für 
die Arbeitsbelastung und den jeweils daraus fol-
genden gesundheitlichen Auswirkungen ist im 
heutigen Arbeits- und Gesundheitsschutz damit 
überholt. Komplexe Arbeitsbelastungen wie z. B. 
Gleichzeitigkeit von Zeitdruck, hoher Arbeitsver-
dichtung und ständiger Erreichbarkeit führen viel-
mehr zu diffusen psychischen oder körperlichen 
Beschwerden (vgl. Hasselhorn 2007). Gefordert 
sind daher Ansätze, die die Komplexität in den 
Zusammenhängen zwischen Arbeitsbedingungen 
und psychosozialen Gefährdungen berücksichti-
gen und auf gesund erhaltende Maßnahmen im 
Betrieb setzen: beispielsweise Führungskräfte-
schulungen, soziale Unterstützung durch Vorge-
setzte und Kollegen, ausreichend Personal etc.

Hinzu kommen Themen wie Leistungsanforde-
rung, Personalpolitik und Leistungsbemessung, 
die zu höheren Arbeitsbelastungen führen können 
(vgl. Ahlers 2015) und damit auch im modernen Ar-
beitsschutz immer wichtiger werden. Laut DGB-In-
dex Gute Arbeit 2015 haben viele Beschäftigte den 
Eindruck, dass sie die vorgegebene Arbeitsmenge 
in der verfügbaren Zeit nicht bewältigen können 
(vgl. DGB 2015d). Gerade in Bezug auf flexible und 
mobile Arbeit erfolgt die Leistungssteuerung oft 
über „Deadlines“ in Projektteams oder über Kun-
den- und Marktdruck („indirekte Steuerung“). Mit 
dieser Überforderung, dem Arbeitsdruck und den 
(zu hohen) Leistungsanforderungen werden die 
Beschäftigten oftmals alleingelassen. Auf Unter-
nehmensebene wird der Arbeitsdruck noch wenig 
diskutiert; Ansätze zur organisationalen Bewälti-
gung gibt es kaum. Daraus entstehende gesund-
heitsgefährdende Risiken werden von den Be-
schäftigten eher individualisiert, als dass gemein-
sam nach betrieblichen Lösungen zur Verringerung 
des Arbeitsdrucks gesucht würde. Existierende 
rechtliche Möglichkeiten aus dem Arbeitsschutz 
werden bisher zu wenig mit diesen Arbeitsbelas-
tungen in Verbindung gebracht und folglich zu we-
nig genutzt. Dabei bietet das Arbeitsschutzgesetz 
mit dem Instrument der Gefährdungsbeurteilun-
gen (§ 5 ArbSchG) ein Rechtsmittel für Unterneh-
men und Beschäftigte, um derlei gesundheitsge-
fährdende Arbeitsbelastungen über einen partizi-
pativen und prozessualen Ansatz zu minimieren. 
Allerdings wird diese gesetzliche Auflage in Bezug 
auf die psychischen Belastungen nur in ca. 24 % al-
ler Unternehmen umgesetzt (vgl. Ahlers 2015). Die-
se Umsetzungsdefizite in Bezug auf Gefährdungs-
beurteilungen psychischer Belastungen sind auch 
für die Gestaltung der digitalen Arbeitswelt von ho-
her Relevanz.

Ein Grund für die mangelhafte Umsetzung von 
Gefährdungsbeurteilungen ist die unzureichende 
Schulung und Sensibilisierung der Akteure im Be-
trieb. Auffallend ist die hohe Anzahl an Personen-
gruppen, die sich in Bezug auf psychosoziale Risi-
ken überfordert oder unzureichend geschult fühlt 
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(vgl. ebd.). Dies betrifft Führungskräfte, Sicher-
heitsfachkräfte, Betriebsräte, Beschäftigte, das 
Personal der Arbeitsschutzbehörden und sogar 
Betriebsärzte. Nach wie vor wird der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz als technische Angelegenheit 
behandelt, der sich auf Grenzwerte oder Sicher-
heitsregeln bezieht und weniger auf Gesundheits-
prävention setzt. Dabei werden zum Instrument 
der Gefährdungsbeurteilungen auch konstruktive 
Fragen hinsichtlich der betrieblichen Arbeitsorga-
nisation oder des Führungsverhaltens gestellt. Das 
ist anspruchsvoll und erfordert ausreichende 
Schulungen, systematische Handlungsanleitun-
gen und Instrumente (vgl. Meyn 2012). Gute Ge-
fährdungsbeurteilungen zeichnen sich zudem 
durch ihren partizipativen Charakter aus, also 
durch die direkte Beteiligung der Beschäftigten 
(vgl. Schüpbach 2011, Beck et al. 2014). Partizipati-
on kann aber nur dann gelingen, wenn Akteure 
und Beschäftigte sensibilisiert und geschult wer-
den. Letztere würden damit aus der Individualisie-
rungsfalle herausgeholt und könnten sich angst-
freier mit Kollegen über ihre erlebte Arbeitsüber-
lastung austauschen, ohne als Arbeitsverweigerer 
oder „Low-Performer“ zu gelten. Das Thema Ar-
beitsbelastungen wird dadurch für die Beschäftig-
ten wieder auf die Sachebene geholt und als ge-
staltbar wahrgenommen.

Ein weiterer Aspekt sollte in Bezug auf Gefähr-
dungsbeurteilungen in der digitalisierten Arbeits-
welt stärker berücksichtigt werden: Oftmals wer-
den Gefährdungen folgenlos lediglich analysiert 
(vgl. Ahlers 2015). Es werden keine oder nur halb-
herzige Maßnahmen umgesetzt und deren Wirk-
samkeit im Nachhinein nicht weiter geprüft. In den 
Betrieben fühlt sich offenbar niemand konkret ver-
antwortlich. Somit bleiben viele Unternehmen pas-
siv: zum einen wegen der damit verbundenen Kos-
ten, zum anderen aus Scheu, sich konstruktiv mit 
heiklen Fragen zur Arbeitsorganisation, zum Füh-
rungsverhalten und zur Personalstärke auseinan-
derzusetzen. Für die Beschäftigten sind halbherzige 
Gefährdungsbeurteilungen allerdings desillusionie-
rend und wirken hemmend auf die Motivation zu 
weiteren Gefährdungsbeurteilungen. In der digita-
len Arbeitswelt sollten Gefährdungsbeurteilungen 
daher stärker als bisher im Sinne eines stetigen und 
lebendigen Prozesses betrachtet werden, um die 
Arbeitsbelastungen an den einzelnen Arbeitsplät-
zen unter Beteiligung auch individueller Beschäftig-
teninteressen sukzessive verbessern zu können.

Zusammenfassend sind gute und gesunde Ar-
beitsbedingungen – auch in der digitalen Arbeits-
welt – eine Frage der Arbeitszeitgestaltung und 
der Arbeitsorganisation. Die digitalen Möglichkei-
ten an größerer zeitlicher und räumlicher Flexibili-
tät erfordern insbesondere einen partizipativen 
Verständigungsprozess zwischen Unternehmen 
und Beschäftigten zur Gestaltung der jeweiligen 
Arbeitszeit und der Leistungsanforderungen. Ge-

fragt sind daher Regulierungsansätze, die die indi-
viduellen Konflikte zwischen dem Wunsch nach 
höherer Arbeitsautonomie einerseits und der 
wachsenden Selbstausbeutung andererseits aner-
kennen und verbindliche, individuell stärkende Hil-
festellungen anbieten; Ansätze, die nicht über die 
Verbotslogik wirken, sondern verbindliche Mitbe-
stimmungsoptionen bieten: etwa in Fragen der Er-
reichbarkeit oder der personellen Teamaufsto-
ckung etc. Über das Arbeitsschutzgesetz liegen 
solche Regularien mit dem Instrument der Gefähr-
dungsbeurteilungen bereits vor, sie müssen aller-
dings auch genutzt werden. Weitere Aspekte für 
eine den heutigen Bedürfnissen angepasste Ar-
beitszeitregulierung und den Arbeitsschutz müs-
sen eventuell gesetzlich nachgebessert (vgl. Ab-
senger/Kap. 6) und vermehrt im Sinne eines flexib-
len und verbesserten Arbeitsschutzes berück- 
sichtigt werden: über qualitative Tarifpolitik (Ge-
sundheitstarifvertrag) oder Betriebsvereinbarun-
gen z. B. zu den Themen Arbeitszeit, Mobiles Ar-
beiten und Recht auf Nichterreichbarkeit (vgl. 
Maschke/Kap. 5).

5 VOR WELCHEN HERAUSFORDERUN-
GEN STEHT DIE MITBESTIMMUNG IM 
BETRIEB 4.0?

Manuela Maschke

Die politische Debatte um die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Arbeitswelt ist eine gewollte 
Debatte und wird inzwischen von vielen Akteuren 
geführt. Nicht zuletzt das Grünbuch „Arbeiten 4.0“ 
des Bundesarbeitsministeriums (vgl. BMAS 2015) 
regt offensiv zur Beteiligung an, um im November 
2016 ein Weißbuch mit Empfehlungen vorlegen zu 
können. Szenarien und Expertisen beschreiben 
eine Vielzahl gegenwärtiger Trends, die prägend 
für die Arbeitswelt der Zukunft sein können. Dazu 
zählen die weitreichende Digitalisierung von Ar-
beitsprozessen, die zunehmende Vernetzung von 
IT- und Produktionstechnologien, neue Geschäfts-
modelle, Big Data, der demografische Wandel mit 
veränderten Anforderungen von Beschäftigten an 
ihre Arbeit. Nicht zuletzt geht es um mehr Selbst-
bestimmung und Souveränität in der eigenen Ar-
beit, die sich aktuell in der scheinbar unbegrenzten 
Nutzung mobiler Endgeräte manifestiert. Nicht 
mehr nur die Arbeitszeit ist flexibel, sondern in zu-
nehmendem Maße der Arbeitsort. Es entstehen 
viele neue Handlungsfelder, auch und insbesonde-
re für die betriebliche Mitbestimmung.

Viele konkrete Ansatzpunkte und ausgebaute 
Mitbestimmungsrechte für die Verbesserung von 
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Arbeitsbedingungen liegen nach wie vor im klassi-
schen Feld der Arbeitszeitgestaltung. Daher sind 
flexible Arbeitszeitmodelle – Arbeitszeitkonten, Ar-
beitszeitkorridore, Gleitzeiten, Rufbereitschaften, 
Wochenendarbeit, Vertrauensarbeitszeit, Ausgleich 
von Überstunden etc. – seit vielen Jahren Hauptge-
genstand in Betriebsvereinbarungen (vgl. Baumann/
Maschke 2016). Vor allem der Ausgleich von Über-
stunden, die Rücksichtnahme auf private und der 
nicht ausschließliche Vorrang betrieblicher Belange 
sind regelmäßig umkämpftes Terrain der Sozialpart-
ner und betrieblichen Akteure, wenn es um den 
Kompromiss geht. Es verwundert nicht, wenn die 
Gestaltung der Auswirkungen von technologischen 
Entwicklungen im Kern auch Auseinandersetzun-
gen um selbstbestimmte und flexible Arbeitszeitge-
staltungen sind. In verbindlichen Regelungen zur 
mobilen Arbeit werden Zugriffszeiten auf das Fir-
mennetz begrenzt. Regelungen betonen die Freiwil-
ligkeit und legen fest, dass Beschäftigte außerhalb 
ihrer Arbeitszeit nicht erreichbar sein müssen. Vor-
gesetzte werden verpflichtet, der Erwartungshal-
tung einer ständigen Erreichbarkeit der Beschäftig-
ten entgegenzuwirken. Neue Regelungen knüpfen 
an die Stärkung individueller Kompetenzen an und 
sehen Schulungen für die mobile Arbeitswelt und 
den angemessenen Umgang mit mobilen Endgerä-
ten vor. Zeitsouveränität und Gestaltungsfreiheit für 
Beschäftigte sind wichtige Elemente, zugleich geht 
es um Schutz vor Überforderung.

Noch ist offen, welche theoretisch denkbaren, 
politisch diskutierten 4.0-Szenarien für die Arbeits-
welt tatsächlich Realität werden. Es wird darauf 
ankommen, wie heute die Weichen gestellt und 
welche Schritte in der konkreten betrieblichen Pra-
xis gegangen werden. Welche Lösungen werden 
sich durchsetzen? Wie und womit lassen sich gute 
Wettbewerbs-, Produktions- und Arbeitsbedingun-
gen gewährleisten? Insgesamt existiert eine Viel-
zahl an Handlungsmöglichkeiten. Dies spiegelt 
sich in der Gestaltungsvielfalt von Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen wieder und eröffnet gerade 
für die prognostizierte beteiligungsstarke Arbeits-
welt 4.0 enorme Chancen (vgl. Maschke/Werner 
2015). Die Sammlung und systematische Auswer-
tung von Betriebs- und Dienstvereinbarungen 
durch die Hans-Böckler-Stiftung erlaubt einen brei-
ten Überblick über Möglichkeiten der betrieblichen 
Mitbestimmung (www.boeckler.de/betriebsverein-
barungen).

Relevant sind echte Mitbestimmungsverfahren 
zu wichtigen Handlungsfeldern der Betriebsverfas-
sung und die generell frühe Einbeziehung der Inte-
ressenvertretung bei echten Gestaltungsthemen 
wie Technikeinsatz, Arbeitszeit, Datenschutz, Aus- 
und Weiterbildung, Gesundheitsschutz, Arbeitsor-
ganisation sowie Beschäftigungssicherung. Denn 
wachsende Digitalisierung und Vernetzung erzeu-
gen neue Fragen zum Umgang mit dem Persön-
lichkeits- und Datenschutz. Rationalisierungseffek-

te beschleunigen und verdichten Arbeitsprozesse; 
dies betrifft die Leistungspolitik, das heißt Leis-
tungserbringung und Leistungsvergütung in der 
vereinbarten Arbeitszeit. Stress und psychische 
Fehlbelastungen sind akute Handlungsfelder für 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Nicht zuletzt 
ist die Aus- und Weiterbildung relevant, um verän-
derte Anforderungen an Tätigkeiten zu gestalten 
und die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen zu 
erhalten. Bei der Einführung und Umsetzung neuer 
Produktionssysteme sind Betriebsräte nicht überall 
gut beteiligt; viele Unternehmen werden bereits 
existierende Betriebsvereinbarungen z. B. zu Leis-
tungsbemessung und Zielvereinbarungen, zu 
Kennzahlensystemen, autonomer Teamarbeit, Da-
tenschutz sowie zur Leistungs- und Verhaltens-
kontrolle weiterentwickeln müssen. Nicht aus-
schließlich in der Privatwirtschaft und nicht nur in 
Produktionsbetrieben, sondern für Wissensarbeit 
generell entstehen für Betriebsräte und Personal-
räte im öffentlichen Dienst mit fortschreitender 
Digitalisierung und Standardisierung menschli-
cher Arbeit neue Handlungsfelder.

„Unternehmer müssen die richtigen strategi-
schen Entscheidungen treffen, Investitionen täti-
gen und ihre Mitarbeiter in diesem Prozess beglei-
ten. Studien belegen, dass nur solche Unterneh-
men zukunftsfähig bleiben, die über den eigenen 
Sektor hinausdenken und die Potenziale der fort-
schreitenden Digitalisierung konsequent nutzen“, 
schreibt der Bundesverband der Deutschen Indus-
trie (2015, S. 50). Welche Arbeitswelt 4.0 Realität 
werden wird, hängt demnach auch davon ab, wel-
che Wahl Unternehmer selbst treffen, ob Weichen 
frühzeitig gestellt werden. Aus welcher Perspekti-
ve sehen sie Produktion, Arbeitsbedingungen, Mit-
bestimmung und Tarifverträge? Hier öffnet sich ein 
weites Feld für echte betriebliche Mitbestimmung 
und für gute Tarifverträge, sofern Teilhabe von Be-
schäftigten, Mitbestimmung von Interessenvertre-
tungen und Sozialpartnerschaft ernst genommen 
werden. Betriebs- und Personalräte frühzeitig in 
Prozesse einzubinden, ist notwendig, weil sie 
„ihre“ Unternehmen und die Beschäftigten kennen. 
Vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die Messlatte. 
Dafür ist es etwa notwendig, dass Informationen 
frühzeitig und umfassend zur Verfügung stehen. 
Denn Mitbestimmung ist ein Verhandlungsprozess 
und eine Haltung.

Die Stärkung individueller Rechte und direkte 
Teilhabe für Beschäftigte mit wachsender Autono-
mie sind von großer Bedeutung. Für Beschäftigte 
können individuelle Freiräume wachsen, wenn sie 
als mündige Bürger im Betrieb und am Arbeitsplatz 
in Erscheinung treten können und wahrgenommen 
werden. Individuelle Rechte des Einzelnen ergän-
zen kollektive Mitbestimmung. Wenn Interessen 
ausgehandelt werden, sind gesetzlich garantierte 
Rechte auf Mitbestimmung die Voraussetzung für 
Aushandlungsprozesse. Aber zwischen individuel-

www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen
www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen
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ler Freiheit und kollektiver Gestaltung entsteht 
nicht selten eine Zwickmühle: Einerseits müssen 
Regelungen ein Mindestmaß an Schutz vor Leis-
tungsverdichtung und überhöhten betrieblichen Fle-
xibilitätsanforderungen bieten. Andererseits sollen 
individuelle Freiräume für Beschäftigte mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Vorstellungen z. B. 
über ihre Work-Life-Balance vorhanden sein. Und 
nicht für jeden verbessern Freiräume die Arbeitsbe-
dingungen. Betriebs- und Personalräte müssen 
auch sich selbst weiterentwickeln und ihrerseits 
nach Wegen suchen, um die Beteiligung von Be-
schäftigten zu verbessern (vgl. Haipeter 2016).

Zu den wichtigen Partnern der Mitbestimmung 
gehören personalverantwortliche Arbeitsdirektoren 
in den Vorständen von Unternehmen, mitbestimmte 
Aufsichtsräte sowie Gewerkschaften als externe So-
zialpartner mit Organisationsmacht, aus der heraus 
Tarifbindung und Nachdruck erwirkt werden können. 
Der verbindliche Rahmen, geschaffen durch Tarifver-
träge der Sozialpartner und gesetzliche Rahmenbe-
dingungen, eröffnet insofern Gestaltungsspielräume 
im Betrieb. Die in Branchentarifverträgen mit Öff-
nungsklauseln und spezifischen Betriebsvereinba-
rungen gewachsene Praxis weitet Gestaltungsspiel-
räume für alle Betriebe in den jeweiligen Branchen 
aus, auch für tarifvertragsfreie Unternehmen, die 
sich zumindest an der tariflichen Benchmark orien-
tieren. Gesetzliche Rahmenbedingungen sind wichti-
ge Leitplanken und nicht zuletzt Auffanglinien in Be-
trieben ohne Interessenvertretung.

Werden mehr Regelungsthemen auf die betrieb-
liche Ebene verlagert, besteht die Gefahr, dass die 
betriebliche Arena mit Konflikten überfrachtet 
wird. Rahmenkonzepte als Leitplanken für mehr 
Flexibilität und notwendigen Schutz sollten daher 
folgende Faktoren und Aspekte in den Blick neh-
men (vgl. Absenger/Kap. 6): Es gilt,

–  die „leitbildprägende Schutzfunktion“ des Be-
triebsverfassungsgesetzes (vgl. Nebe 2014) zu 
erhalten,

–  die Grundrechte des Betriebsrates in seiner Exis-
tenz zu stärken, um Arbeit auf Augenhöhe über-
haupt leisten zu können. Dafür braucht es Res-
sourcen: kompetente Personen sowie Zeit, Geld 
und Qualifizierung für den Betriebsrat (vgl. Klebe 
2015; Nebe 2014).

–  faire Arbeitsbedingungen für heterogene Beleg-
schaftsstrukturen zu schaffen. Dazu gehört 
auch, arbeitnehmerähnliche Personen in das Be-
triebsverfassungsgesetz einzubeziehen sowie 
die Betriebsverfassung allgemein auf Soloselbst-
ständige auszudehnen.

–  Mitbestimmungsrechte zu stärken bei Schlüs-
selthemen wie Technikeinsatz, Qualifizierung  
(§ 96 ff. BetrVG), Beschäftigungssicherung, Ar-
beitsorganisation, Personalbemessung, Zielver-
einbarungen sowie bei Auslagerung, im Daten- 
und Gesundheitsschutz.

–  bei flexibler Arbeitszeitgestaltung auch über Ver-
dichtung und Personalbemessung zu reden so-
wie Selbstbestimmung durch Wahlmöglichkei-
ten im Lebensverlauf zu stärken.

–  die Flucht aus der Unternehmensmitbestim-
mung in Deutschland und Europa zu verhindern.

–  Tarifvertrags- und betriebsratsfreie Zonen zu ver-
ringern, Tarifverträge abzuschließen und zu er-
halten, statt sie auszuhebeln.

Die besondere Rolle der Sozialpartner und der be-
trieblichen Akteure der Mitbestimmung für die Ar-
beitswelt der Zukunft muss deutlich betont wer-
den. Betriebsräte, Personalräte und Gewerkschaf-
ten sind kompetente und legitime Akteure, die 
nicht im Nachhinein angehört, sondern frühzeitig 
und direkt einbezogen werden müssen. Mitbestim-
mung gehört an den Anfang der Gestaltung, der 
Entwicklung von Technik und zur Begleitung der 
Auswirkungen im Arbeitsprozess – nicht an deren 
Ende, um soziale Nachteile abzumildern. Die Be-
triebsverfassung überträgt dem Betriebsrat die an-
spruchsvolle Rolle, die Interessen der Arbeitnehmer 
zu vertreten und gleichzeitig wirtschaftliche Be-
triebsziele zu berücksichtigen. Die wichtige Aufga-
be des Staates und der Sozialpartner ist es, das 
System der Mitbestimmung für die Zukunft zu stär-
ken.

6 WELCHE ÄNDERUNGEN SIND IM 
ARBEITS- UND SOZIALRECHT IN 
DIGITALISIERTEN ARBEITSWELTEN 
NÖTIG?

Nadine Absenger

Die Digitalisierung der Arbeitswelt stellt – wie vor-
angehend beschrieben – Beschäftigte, Arbeitneh-
mervertreter, Unternehmen aber auch das Arbeits- 
und Sozialrecht vor neue Herausforderungen (vgl. 
Kohte 2015a; Däubler/Klebe 2015; Krause 2016; 
Maschke/Werner 2015; Ittermann et al. 2015). Digi-
talisierung bringt Innovation, Produktivität, Flexibi-
lität. Sie ist aber auch mit Risiken und Problemen 
verbunden, deren Ausmaße heute noch nicht ab-
schließend prognostizierbar sind. Auch in Zeiten 
fortschreitender Digitalisierung gilt es, Beschäfti-
gungsverhältnisse, Arbeitsbedingungen, soziale Ab-
sicherung, Datenschutz und Mitbestimmung so 
auszugestalten, dass Flexibilität, Sicherheit und 
Teilhabe in angemessenem Verhältnis zueinander 
stehen. Die Vorstellungen darüber, wie dies im De-
tail aussehen könnte, gehen auseinander (vgl. BDA 
2015; DGB 2015a; DGB 2015b).

Die Vorteile fortschreitender Digitalisierung las-
sen sich nur nutzen, wenn bei der Ausgestaltung 
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von Arbeitsbedingungen berücksichtigt wird, wie 
flexibel, digitalisiert, entgrenzt und beschleunigt 
die Arbeitswelt in Deutschland bereits heute schon 
ist (vgl. Einleitung). Denn dies zeigt gleichzeitig die 
Grenzen weiterer, mit fortschreitender Digitalisie-
rung verbundener Flexibilisierung, Dynamisierung, 
Intensivierung und Entgrenzung auf. Das Arbeits- 
und Sozialrecht steht unter anderem vor der Auf-
gabe, der durch fortschreitende Digitalisierung be-
dingten Auflösung traditioneller Begriffe wie des 
Arbeitnehmer- und Betriebsbegriffs, aber auch des 
Begriffs des Normalarbeitsverhältnisses Rechnung 
zu tragen und dabei die Entgrenzung von Arbeits-
zeit, Arbeitsort und Arbeitsverhältnissen, aber 
auch Fragen der Mitbestimmung und der sozialen 
Absicherung angemessen zu berücksichtigen.

Die fortschreitende Digitalisierung von Arbeit ist 
verbunden mit der Zunahme freier Dienst- bzw. 
Werkverträge (vgl. Schulze Buschoff 2016), insbe-
sondere von Crowdworking und anderen neuen, 
vom ursprünglichen, gut abgesicherten und mitbe-
stimmten Normalarbeitsverhältnis entfernten Be-
schäftigungsformen (vgl. Däubler 2016; Däubler/
Klebe 2015). Um zu gewährleisten, dass auch diese 
Beschäftigungsformen in arbeitsrechtliche Schutz-
vorschriften und die sozialen Sicherungssysteme 
einbezogen werden, muss darüber nachgedacht 
werden, das Arbeits- und Sozialrecht vom Begriff 
des herkömmlichen Normalarbeitsverhältnisses zu 
lösen und neueren Beschäftigungsformen anzu-
passen (vgl. Däubler 2016; Brücker 2016; Brors 
2016). Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist 
die heute schon vorhandene Einbeziehung soge-
nannter arbeitnehmerähnlicher Personen in be-
stimmte Bereiche des Arbeitsrechts (z. B. § 12a Ta-
rifvertragsgesetz) und in die Rentenversicherungs-
pflicht (§ 2 Nr. 9 Sozialgesetzbuch VI); sinnvoll 
wären auch Mindestlöhne für Selbständige, insbe-
sondere für arbeitnehmerähnliche Personen und 
alle anderen Soloselbständigen, sowie die ver-
pflichtende Einbeziehung bisher nicht versicherter 
Selbständiger in alle Sozialversicherungszweige.

Zudem muss darüber nachgedacht werden, die 
Anwendbarkeit des Betriebsverfassungsgesetzes 
vom Arbeitnehmerbegriff hin zum Begriff des Be-
schäftigten zu öffnen, um Betriebsräten Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten grundsätzlich auch für 
jene Beschäftigte einzuräumen, die auf Basis von 
freien Dienstverträgen oder Werkverträgen im 
Betrieb beschäftigt sind. Das derzeitige BetrVG 
knüpft die Beteiligungs- und Mitbestimmungs-
rechte von Betriebsräten an den Begriff des Arbeit-
nehmers an. Dies führt dazu, dass Betriebsräte 
heute weitgehend kein Mandat für arbeitnehmer-
ähnliche Personen oder sonstige Selbständige ha-
ben; Gleiches gilt hinsichtlich der Mitbestim-
mungsrechte von Personalräten. Das muss sich in 
Zeiten digitalisierter Arbeitswelten ändern, insbe-
sondere im Hinblick auf die mit fortschreitender 
Digitalisierung verbundene Zunahme von Crowd-

working und Outsourcing. Bloße Informations- und 
Unterrichtungsrechte reichen insoweit nicht aus.

Die Zunahme von Matrixorganisationen und 
Plattformökonomie stellt neben dem Arbeitneh-
merbegriff auch den Betriebsbegriff des Betriebs-
verfassungsgesetzes bzw. den Dienststellenbegriff 
der Landespersonalvertretungsgesetze sowie des 
Bundespersonalvertretungsgesetztes vor Heraus-
forderungen (vgl. Däubler/Klebe 2015; Däubler 
2016; Krause 2016; DGB 2013). Ein Betrieb ist der-
zeit die technisch-organisatorische Einheit, in der 
Arbeitgeber und Beschäftigte einen gemeinsamen 
Zweck verfolgen. Ist die Internetplattform ein Be-
trieb im Sinne des BetrVG oder eine Dienststelle im 
Sinne der Landespersonalvertretungsgesetze? Es 
muss u. a. überlegt werden, die Mitbestimmung 
bei Einstellungen auf „virtuelle“ Einstellungen aus-
zudehnen (vgl. Nebe 2016).

Mitbestimmte Gestaltung von Arbeit 4.0 setzt 
zudem die Existenz von Arbeitnehmervertretungen 
voraus. Hierzu müssen insbesondere im Rahmen 
des Betriebsverfassungsgesetzes die Vorschriften 
für die Betriebsratswahl ausgedehnt und die Anfor-
derungen an das Wahlverfahren vereinfacht wer-
den; zudem sind mehr Schutzrechte für die an Be-
triebs- und Personalratswahlen Beteiligten erfor-
derlich. Notwendig sind darüber hinaus mehr Mit- 
bestimmungsrechte für existierende Betriebs- und 
Personalräte (vgl. DGB 2009; DGB 2015c; Absen-
ger/Priebe 2016). Gerade in Zeiten von Digitalisie-
rung müssen Betriebs- und Personalräte auch bei 
Fragen der Beschäftigungssicherung und Perso-
nalplanung sowie der Einbindung Selbständiger in 
den Betriebsablauf mitbestimmen können (vgl. 
Maschke/Kap. 5). Die heutigen Beratungsrechte 
und vor allem die Möglichkeit des Arbeitgebers, 
sich durch fehlende Personalplanung jeglicher Be-
triebs- bzw. Personalratsbeteiligung zu entziehen, 
sind insbesondere in Zeiten digitalisierter, Stamm-
beschäftigte ersetzender Arbeitswelten nicht mehr 
zeitgemäß. Notwendig sind über die bloße Bera-
tung hinausgehende Mitbestimmungsrechte auch 
im Bereich der Beschäftigungssicherung, denn wie 
Herzog-Stein (Kap. 2) zeigt, kann die fortschreiten-
de Automatisierung von Tätigkeiten zum Wegfall 
von bis zu 60.000 Arbeitsplätzen bis 2030 führen. 
Nötig sind zudem umfassende Mitbestimmungs-
rechte im Rahmen von Betriebsänderungen, Be-
triebsübergängen und Outsourcing; jede wesentli-
che Änderung von Arbeitsverfahren und Arbeits-
abläufen, wie sie in Zeiten zunehmender Digitali- 
sierung vermehrt auftritt, kann eine Betriebsände-
rung im Sinne des § 111 BetrVG sein, die bisher mit 
Ausnahme der Erstellung von Sozialplänen ledig-
lich Unterrichtungsrechte des Betriebsrates aus-
löst. Aufgrund der mit fortschreitender Digitalisie-
rung verbundenen Zunahme der Komplexität und 
Menge von Aufgaben der Betriebsräte sind darü-
ber hinaus deutlich mehr Ansprüche auf die Hinzu-
ziehung externer Sachverständiger für Betriebs- 
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und Personalräte nötig – und zwar anders als der-
zeit in § 80 Abs. 3 BetrVG geregelt unabhängig 
vom Einverständnis des Arbeitgebers und anders 
als in § 111 Satz 2 BetrVG vorgesehen auch unab-
hängig von der Betriebsgröße und dem vorliegen 
einer Betriebsänderung (vgl. Absenger/Priebe 2016; 
DGB 2013; Maschke/Werner 2015). Notwendig 
sind auch Mitbestimmungsrechte zur Begrenzung 
von Leiharbeit und Befristungen; notwendig sind 
zudem erweiterte Mitbestimmungsrechte von Be-
triebs- und Personalräten hinsichtlich der Frage der 
Weiterbildung von Beschäftigten in Zeiten von Di-
gitalisierung. Die Ausführungen von Herzog-Stein 
(Kap. 2) zeigen: Die Tätigkeiten, die Beschäftigte in 
den nächsten Jahren zu erbringen haben, werden 
sich digitalisierungsbedingt erheblich ändern (vgl. 
auch Krause 2016, B 22 f.). Dies erfordert betriebli-
che Qualifizierungen, Weiterbildung und Umschu-
lungen. Betriebs- und Personalräte benötigen hier 
Initiativrechte hinsichtlich der Durchführung be-
stimmter Schulungsmaßnahmen, Weiterbildungen 
etc. Sie müssen zudem selbst ausreichend ge-
schult werden: Kenntnisse in Sachen Digitalisie-
rung müssen zu Grundkenntnissen der Arbeitneh-
mervertretungen gehören, für die Betriebs- und 
Personalräte Schulungen beanspruchen können.

In Zeiten mobilen Arbeitens und ständiger Er-
reichbarkeit verschwimmen Arbeitszeit und Frei-
zeit zunehmend (vgl. Schuchart 2014; Ahlers/Kap. 
4). Pausenregelungen und gesetzliche Höchstar-
beitszeitgrenzen werden oftmals nicht eingehal-
ten, obwohl das Arbeitszeitgesetz zahlreiche Rege-
lungen zur Begrenzung der Höchstarbeitszeit und 
zwingende Ruhepausen und Ruhezeiten vorsieht. 
Hier fehlt es unter anderem an notwendigen Kon-
trollen der personell teilweise deutlich unterbe-
setzten Arbeitsschutzbehörden (vgl. Kohte 2015b), 
aber auch an einer Neuordnung von Leistungspoli-
tik, Leistungsbemessung und Selbstbegrenzung 
(vgl. Ahlers 2015). Fehlende Arbeitszeiterfassung 
unterstützt überlange Arbeitszeiten, Arbeitszeit-
verstöße und unbezahlte Überstunden (Bundes-
tagsdrucksache 18/1402). Insoweit fehlt z. B. ein 
höchstrichterlich anerkanntes bzw. gesetzlich ver-
ankertes Initiativrecht/Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrates hinsichtlich des Ob der Einführung 
von Zeiterfassungssystemen (bisher verneinend 
z. B. BAG 1 ABR 97/88). Erforderlich sind zudem 
deutlich erweiterte Möglichkeiten befristeter Teil-
zeit sowie Individualrechte der Beschäftigten auf 
Festlegung der Lage der Arbeitszeit; zudem muss 
klar sein, dass ein Recht auf Nichterreichbarkeit 
besteht. Auch Ansprüche auf Homeoffice müssen 
ausgebaut werden – digitalisiertes Arbeiten er-
möglicht flexibles Arbeiten ohne ständige Präsenz-
pflicht. Zudem sollten das Arbeitszeitgesetz 
(ArbZG) und das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
Klarstellungen beinhalten zur Frage der ständigen 
Erreichbarkeit – beide Gesetze erwähnen diesen 
Begriff derzeit nicht. Bloße Erreichbarkeit gilt wie 

Rufbereitschaft derzeit nach herrschender Mei-
nung nicht als Arbeitszeit im Sinne des ArbZG 
(Krause 2016, B 37 f.). Wandelt sich Erreichbarkeit 
in Arbeitsbereitschaft, in Arbeitserbringung wie E-
Mail-Lesen oder Telefonieren bzw. in ständige Er-
reichbarkeit mit anschließender Aktivität (vgl. 
Buschmann/Ulber 2015, § 2 Rn. 26; vgl. dazu Krau-
se 2016 B 37), ist sie Arbeitszeit im Sinne des 
ArbZG, für die Höchstarbeitszeiten und Ruhe-
pausen/-zeiten gelten. Insoweit sollte unter ande-
rem auch die längst überfällige Anti-Stressverord-
nung eingeführt werden; sie enthält zahlreiche 
gute Vorschläge zur Begrenzung von ständiger Er-
reichbarkeit (vgl. dazu Bundesratsdrucksache 
315/13).

Als Herausforderung stellt sich in Zeiten zuneh-
mender Technisierung und Digitalisierung auch die 
Regulierung von Dienstreisezeiten dar. Dies gilt 
insbesondere, wenn sie zunehmend und kombi-
niert mit mobilem Arbeiten in der Bahn, im Hotel 
etc. auftreten. Hier muss zum einen unterschieden 
werden zwischen arbeitsschutzrechtlichen Ar-
beitszeiten im Sinne des ArbZG und vergütungs-
rechtlichen Arbeitszeiten, die durchaus bei mehr 
als 8 bis 10 Stunden täglich liegen können. Zum 
anderen spielen Fragen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes etwa im Hinblick auf Ergonomie bei 
Dienstreisen eine Rolle. Das Arbeitszeitgesetz ent-
hält derzeit keinerlei Ausführungen zu Dienstreise-
zeiten; die heutige Rechtsprechung dazu ist nicht 
wirklich im Interesse der Beschäftigten. Grundsätz-
lich unstreitig sind Dienstreisezeiten innerhalb der 
vertraglich geschuldeten Arbeitszeit vergütungs-
pflichtige Arbeitszeit. Wird während der Dienstrei-
sezeit gearbeitet oder ein PKW gesteuert, ist dies 
arbeitsschutzrechtlich ebenfalls Arbeitszeit im Sin-
ne des ArbZG, für die die gesetzlichen Höchstar-
beitszeiten von 8 bis 10 Stunden gelten. Dienstrei-
sezeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit wer-
den häufig nicht als Arbeitszeit gewertet, obwohl 
hier grundsätzlich hinsichtlich der Frage des Vorlie-
gens von Arbeitszeit im Sinne des ArbZG und hin-
sichtlich der Vergütung Gleiches gilt wie bei 
Dienstreisezeiten während der vertraglich geschul-
deten Arbeitszeit. Auch bei Dienstreisezeiten au-
ßerhalb der vertraglich geschuldeten Arbeitszeit 
sind die Höchstarbeitszeitgrenzen des ArbZG ein-
zuhalten. Da Dienstreisen grundsätzlich im Interes-
se des Arbeitgebers erfolgen, ist zudem verstärkt 
über eine Regelung zur generell verpflichtenden 
Vergütung von Reisezeiten nachzudenken.

Im Hinblick auf Arbeiten im Homeoffice, mobi-
les Arbeiten in Bus, Bahn, Hotel, letztendlich im 
Hinblick auf die Zunahme von Bildschirmarbeit und 
ständiger Erreichbarkeit insgesamt stellen sich zu-
dem Fragen der Ausgestaltung des Arbeitsschut-
zes (vgl. Kohte 2015a; Ahlers 2015). Mobiles Arbei-
ten, ständige Erreichbarkeit und Homeoffice sind 
bei Gefährdungsbeurteilungen zu berücksichtigen 
(§ 5 ArbSchG, § 3 BildscharbV, § 3 BetrSichV). Die 
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Masse der derzeit durchgeführten Gefährdungsbe-
urteilungen berücksichtigt dies nicht. Lediglich die 
Hälfte der Betriebe in Deutschland führt überhaupt 
Gefährdungsbeurteilungen durch (Lißner et. al. 
2014a, S. 67). Fragen stellen sich auch dahinge-
hend, ob bei Bildschirmarbeit, mobilem Arbeiten 
oder Homeoffice die ergonomischen Anforderun-
gen an Arbeitsplätze eingehalten werden (vgl. z. B. 
Bundesratsdrucksache 315/13; Kohte 2015a). Ar-
beiten in Verkehrsmitteln fällt nicht unter die Vor-
schriften der Arbeitsstättenverordnung (ArbS-
tättV), da Plätze in Verkehrsmitteln keine Arbeits-
plätze im Sinne der ArbStättV sind. Ähnliche 
Probleme zeigen sich bezüglich der Anwendbarkeit 
der Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung (BildscharbV) 
beim Arbeiten mit mobilen Endgeräten in Bus, 
Bahn oder Hotel (Krause 2016, B 63). Jedoch gilt 
bezüglich der bei mobilen Arbeiten bzw. im Home-
office verwendeten digitalen Arbeitsgeräte bereits 
heute die 2015 in Kraft getretene, vielerorts jedoch 
unbekannte Betriebssicherheitsverordnung (Betr-
SichV).

Ein wichtiges Thema in Zeiten digitalisierter 
Arbeitswelten ist auch der Beschäftigtendaten-
schutz. Big Data sowie technische Einrichtungen, 
Computer- und Smartphonesysteme ermöglichen 
immer leichter und umfassender, die Leistung und 
das Verhalten von Beschäftigten zu kontrollieren 
und personenbezogene Daten der Beschäftigten 
zu erheben, zu nutzen und zu speichern (Stichwort 
„gläserne Belegschaften“, vgl. Däubler 2015). Ziel 
muss es sein, die Persönlichkeitsrechte der Be-
schäftigten zu schützen sowie Verhalts- und Leis-
tungskontrollen zu begrenzen. Auch Datenschutz-
regelungen in Betriebs-/Dienstvereinbarungen und 
Tarifverträgen sind den erweiterten Auswertungs- 
und Nutzungsmöglichkeiten anzupassen; die ge-
setzlichen Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte 
sind hinsichtlich Datenerfassung, -verarbeitung 
und -nutzung durch § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG über 
reine Abwehrrechte hinaus auch auf Initiativrechte 
zu erweitern; in § 87 Abs. 1 BetrVG sollte ein eige-
ner Mitbestimmungstatbestand Beschäftigtenda-
tenschutz aufgenommen werden; Gleiches gilt für 
die Rechte der Personalräte. Zudem sind gesetzli-
che Beweisverwertungsverbote erforderlich be-
züglich digitaler Daten, die der Arbeitgeber rechts-
widrig erlangt hat.

Im Hinblick auf die Ausgestaltung von Arbeits- 
und Sozialrecht in digitalisierten Arbeitswelten 
sind gesetzliche Mindeststandards zwingend er-
forderlich; teilweise sind sie bereits vorhanden, 
teilweise müssen sie neu geregelt bzw. geänderten 
Arbeitswelten angepasst werden. Tarifparteien, 
Betriebs- und Personalräte müssen diesen Prozess 
begleiten und sollten – auch durch Regelungen, die 
über gesetzliche Mindeststandards hinausgehen – 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen durch 
qualitative Betriebs- und Tarifpolitik gestalten und 
verbessern. Um den Sozialpartnern erweiterte 

Möglichkeiten zur Gestaltung von Beschäftigungs-
bedingungen (Solo-)Selbständiger zu geben, sollte 
neben der Erhöhung des verbandlichen Organisati-
onsgrades auch über eine Änderung des § 12a Ta-
rifvertragsgesetz dahingehend nachgedacht wer-
den, dass nicht nur arbeitnehmerähnliche Perso-
nen (wirtschaftlich abhängige Selbständige), son- 
dern alle Soloselbständigen in den Schutzbereich 
des Tarifvertragsgesetzes einbezogen werden. Zu-
dem sollten die Regelungen zur Allgemeinverbind-
lichkeit von Tarifverträgen weiter vereinfacht wer-
den, um mehr allgemeinverbindliche Tarifverträge 
zu ermöglichen. Wichtig ist auch, das Streikrecht 
nicht weiter einzuschränken; um Gestaltung von 
Arbeit 4.0 durch Tarifverträge zu ermöglichen, be-
darf es einen starken Streikrechts.

Aufgrund vielfach fehlender Betriebsrats- bzw. 
Tarifvertragsabdeckung kann die Gestaltung von 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in Zei-
ten zunehmender Digitalisierung allerdings nicht 
allein den Betriebs- bzw. Tarifparteien überlassen 
werden – gesetzliche Mindeststandards sind abso-
lut nötig. Die vorangehenden Ausführungen zei-
gen: Im Bereich Arbeits- und Sozialrecht bestehen 
Handlungsbedarfe, um eine angemessene, mitbe-
stimmte Ausgestaltung von Beschäftigungsbedin-
gungen und soziale Absicherung zu gewährleisten.
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ABSTRACT
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beitswelt auf. Aus Sicht der Beschäftigten und ihrer Interessensvertretungen stellen sich aktuell viele Fra-
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relevant? Was bedeutet Digitalisierung aus Perspektive der Mitbestimmung, des Arbeitsschutzes und für 
die  Gestaltung des Arbeits- und Sozialrechts?

Der Report zeigt: Die Digitalisierung ist ein gesellschaftlicher Prozess, der an bestehende Institutio-
nen, Prozesse, Verhältnisse sowie Normen und Werte anknüpft. Dieser Prozess kann und muss durch die 
Interessenvertretungen der Beschäftigten und Akteure der Mitbestimmung mitgestaltet werden.
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